
Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Augstākās tiesas Senāts — Aus
legung von Art. 5 Abs. 3 und Art. 6 Abs. 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung für 
Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall 
der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Ver
spätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr. 295/91 (ABl. L 46, S. 1) — Annullierung eines Flugs zu
nächst wegen Schließung des Luftraums aufgrund von Proble
men der Radar- und Luftfahrtsysteme, danach wegen Über
schreitens der höchstzulässigen Arbeitszeit der Flugzeugbesat
zung — Ergreifen aller zumutbaren Maßnahmen zur Vermei
dung der außergewöhnlichen Umstände durch das Luftfahrt
unternehmen 

Tenor 

Art. 5 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über eine gemein
same Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Flug
gäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer 
Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr. 295/91 ist dahin auszulegen, dass das Luftfahrtunternehmen, da 
es alle zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen hat, um außergewöhnli
che Umstände zu vermeiden, die mit dem etwaigen Eintritt außerge
wöhnlicher Umstände verbundene Möglichkeit von Verspätungen bei 
der Flugplanung angemessen berücksichtigen muss. Es muss daher eine 
gewisse Zeitreserve vorsehen, um den Flug insgesamt möglichst bald 
nach dem Wegfall der außergewöhnlichen Umstände durchführen zu 
können. Dagegen kann die genannte Bestimmung nicht dahin aus
gelegt werden, dass im Rahmen der zumutbaren Maßnahmen eine 
Pflicht besteht, allgemein und undifferenziert eine Mindest-Zeitreserve 
einzuplanen, die für sämtliche Luftfahrtunternehmen unterschiedslos in 
allen Situationen des Eintritts außergewöhnlicher Umstände gilt. Bei 
der Beurteilung der Fähigkeit des Luftfahrtunternehmens, den geplan
ten Flug insgesamt unter den neuen Bedingungen aufgrund des Ein
tritts dieser Umstände durchzuführen, ist darauf zu achten, dass der 
Umfang der geforderten Zeitreserve das Luftfahrtunternehmen nicht zu 
Opfern veranlasst, die angesichts seiner Kapazitäten zum jeweiligen 
Zeitpunkt nicht tragbar sind. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung Nr. 
261/2004 kommt bei dieser Beurteilung nicht zur Anwendung. 

( 1 ) ABl. C 221 vom 14.8.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 10. Mai 2011 
— Europäische Kommission/Königreich Schweden 

(Rechtssache C-479/10) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Umwelt — Richt
linie 1999/30/EG — Kontrolle der Umweltbelastung — 

Grenzwerte für die PM10-Konzentrationen in der Luft) 

(2011/C 194/10) 

Verfahrenssprache: Schwedisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: A. 
Alcover San Pedro und K. Simonsson) 

Beklagter: Königreich Schweden (Prozessbevollmächtigte: A. Falk 
und C. Meyer-Seitz) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Verstoß gegen Art. 5 
Abs. 1 der Richtlinie 1999/30/EG des Rates vom 22. April 
1999 über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid 
und Stickstoffoxide, Partikel und Blei in der Luft (ABl. L 163, 
S. 41) — Überschreitung der Grenzwerte für PM 10 -Partikel in 
der Luft während der Jahre 2005, 2006 und 2007 in den 
Zonen SW 2 und SW 4 sowie während der Jahre 2005 und 
2006 in der Zone SW 5 

Tenor 

1. Das Königreich Schweden hat dadurch gegen seine Verpflichtungen 
aus Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 1999/30/EG des Rates vom 22. 
April 1999 über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid 
und Stickstoffoxide, Partikel und Blei in der Luft verstoßen, dass 
während der Jahre 2005 bis 2007 in den Zonen SW 2 und SW 
4 sowie während der Jahre 2005 und 2006 in der Zone SW 5 
die für PM 10 -Konzentrationen in der Luft geltenden Grenzwerte 
überschritten wurden. 

2. Das Königreich Schweden trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 328 vom 4.12.2010. 

Vorabentscheidungsersuchen des Bundesgerichtshofs 
(Deutschland) eingereicht am 14. März 2011 — UsedSoft 

GmbH gegen Oracle International Corp. 

(Rechtssache C-128/11) 

(2011/C 194/11) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Bundesgerichtshof 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: UsedSoft GmbH 

Beklagte: Oracle International Corp. 

Vorlagefragen 

1. Ist derjenige, der sich auf eine Erschöpfung des Rechts zur 
Verbreitung der Kopie eines Computerprogramms berufen 
kann, „rechtmäßiger Erwerber“ im Sinne von Art. 5 Abs. 1 
der Richtlinie 2009/24/EG ( 1 )?
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